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B. Leistungsbeschreibung

	Die (Kurz-)Bezeichnung und die Vergabenummer dieses Verfahrens ergeben sich aus dem Vordruck D.0.



Anlage zur Leistungsbeschreibung
|X|	Anlage 1.0 Hausordnung
|X|	Anlage 2.0 Informationen zur E-Rechnung
|X|	Anlage 3.0 Übersicht Liegenschaften


I.0	Vorbemerkungen
Die Gliederung der Bundesagentur für Arbeit (BA) ist im Internet unter www.arbeitsagentur.de  (-> Über uns -> Aufbau und Organisation) zu finden. 
Die Zentrale hat ihren Sitz in Nürnberg. Der Zentrale sind die Regionaldirektionen mit den Agenturen für Arbeit (AA) und ihren Geschäftsstellen nachgeordnet, sowie besondere Dienststellen (z.B. das BA-Service-Haus).
Die Aufgaben der BA ergeben sich insbesondere aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) III -Arbeitsförderung- und aus dem SGB II -Grundsicherung für Arbeitssuchende-. Sie erfordern bundesweit entsprechende Dienstleistungsangebote. Im Rahmen der Optimierung der internen Verwaltung der BA wurden bundesweit Regionale Infrastruktur Managements (RIM) eingerichtet, die die infrastrukturellen Dienste für die betreuten Dienststellen im RIM-Verbund - auch für gemeinsame Einrichtungen (Jobcenter gE) nach dem SGB II - wahrnehmen.
Für den Bereich des Einkaufs und der grundsätzlichen Vertragsangelegenheiten ist das BA-Service-Haus, Regensburger Str. 104, 90478 Nürnberg, zuständig.


I.1	Räumlicher Umfang
Ziel der Vergabe ist der Abschluss eines Vertrages über die Bereitstellung und den regelmäßigen Austausch von Hygienebehältern für folgende durch das RIM Düsseldorf betreuten Liegenschaften:

LOS 1 – RIM Düsseldorf / Standort Düsseldorf 
	RD NRW
	Josef Gockeln Str. 7 
	40474 Düsseldorf

	AA Düsseldorf 
	Grafenberger Allee 300
	40237 Düsseldorf 

	AA Düsseldorf
	Grafenberger Allee 295
	40237 Düsseldorf 

	AA Krefeld
	Philadelphiastr. 2
	47799 Krefeld

	Gst Kempen
	Arnoldstr. 13c
	47906 Kempen

	Gst Nettetal
	Steegerstr. 49
	41334 Nettetal

	Gst Viersen
	Remigiuisstr. 1
	41747 Viersen

	AA Mettmann
	Marie-Curie-Str. 1-5
	40822 Mettmann

	Gst Langenfeld
	Karl-Benz Str. 5
	40764 Langenfeld

	Gst Ratingen
	Brunostr. 10a
	40878 Ratingen

	Gst Velbert
	Grünstr. 40-42
	42551 Velbert

	AA Wuppertal 
	Hünefeldstr. 3-17
	42285 Wuppertal

	AA Wuppertal 
	Hünefeldstr. 10a
	42285 Wuppertal

	AA Solingen
	Kamperstr. 35
	42699 Solingen

	Gst Remscheid 
	Bismarckstr. 8
	42853 Remscheid 





LOS 2 – RIM Düsseldorf / Standort Essen 
	AA Duisburg
	Wintgenstr. 29-33
	47058 Duisburg

	Gst Duisburg-Hamborn
	Dahlmannstr. 23
	47166 Duisburg

	Gst Duisburg Duissernplatz
	Duissernplatz 15
	47051 Duisburg

	AA Essen 
	Berliner Platz 10
	45127 Essen 

	Gst Essen Lysegang
	Lysegang 11
	45139 Essen 

	AA Gelsenkirchen
	Vattmannstr. 12
	45879 Gelsenkirchen

	Gst Gelsenkirchen-Buer
	Kurt-Schumacher-Str. 381
	45897 Gelsenkirchen

	Gst Bottrop
	Prosperstr. 35-37
	46236 Bottrop

	AA Oberhausen 
	Mülheimer Straße 36
	46045 Oberhausen

	Gst Mülheim a.d. Ruhr
	Kaiserstr. 99
	45468 Mülheim a.d. Ruhr

	Gst Moers
	Hanckwitzstr. 1
	47441 Moers 

	Gst Emmerich 
	Normannstr. 54
	46446 Emmerich am Rhein 

	Gst Geldern
	Egmondstr. 2
	47608 Geldern

	Gst Goch 
	Wiesenstr. 44
	47574 Goch

	AA Wesel
	Reeser Landstr. 61
	46483 Wesel

	Gst Dinslaken 
	Moltkestr. 11
	46535 Dinslaken

	Gst Kleve
	Hoffmannallee 11
	47533 Kleve





[bookmark: _Toc11137512]I.2	Vertragszeitraum
Der Vertrag tritt mit Zuschlag in Kraft (TT.MM.JJJJ). Die Leistungsausführung beginnt (nach ggf. notwendigen Vorarbeiten) spätestens einen Monat nach Zuschlag und endet nach Ablauf von 48 Monaten gleichzeitig mit der Vertragslaufzeit, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 
Es wird eine Kündigungsmöglichkeit für beide Seiten zur Hälfte der Laufzeit (TT.MM.JJJJ) mit einer Frist von 8 Monaten vereinbart.


[bookmark: _Toc11137513]I.3	Leistungsumfang/Leistungsanforderungen
Die BA verfügt über zahlreiche Liegenschaften im RIM-Verbund Düsseldorf in denen Hygienebehälter bereits verwendet werden. Zusätzlich zu den bereits bestehenden Hygienebehältern macht es die Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) A4.1 erforderlich, auch für die Herren entsprechende Behältnisse zur Verfügung zu stellen. Die Aufstellung, Inhaltsentsorgung und Reinigung dieser Behältnisse soll an einen zuverlässigen Dienstleister übertragen werden. 

Ziel dieser Ausschreibung ist der Abschluss eines Vertrages über die Aufstellung, Inhaltsentsorgung und Reinigung von Hygienebehältern für die im RIM Düsseldorf befindlichen Liegenschaften, verbunden mit dem dazugehörenden Full-Service für die Behälter. 

Unter Full-Service sind hierbei folgende Leistungen zu verstehen:
-	Aufstellung der Hygienebehälter
-	Regelmäßige, fachgerechte Wartung sowie Reinigung und Austausch der Behälter
 (Lieferung eines frisch gereinigten Behälters, befüllt mit Desinfektionsmittel oder vergleichbarer antimikrobieller Methode (z.B. Granulatkissen/Silberionen, etc.)
-	fachgerechte Entsorgung des Inhalts
-	Abholung der Hygienebehälter bei Vertragsende

Die Leistung umfasst die Bereitstellung, den Austausch, die fachgerechte Entsorgung des Inhalts sowie die Reinigung und Desinfektion der Hygienebehälter (inkl. fracht- und verpackungsfreier Lieferung, Aufstellung und Abholung). Aufstellung und Austausch erfolgen direkt in den in der Anlage 3.0 zur Leistungsbeschreibung (LB) angegebenen Liegenschaften. Die Behälter sollen im monatlichen Rhythmus (oder vierwöchentlichen) gewechselt werden. Der Inhalt der Behälter ist dabei fachgerecht und umweltschonend, unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen, zu entsorgen. Der Auftragnehmer (AN) stellt dem RIM-Düsseldorf die Behälter in der unten angegebenen Beschaffenheit sowie der in der Anlage 3.0 zur LB angegebenen Anzahl je Liegenschaft als Grundausstattung zur Verfügung. Die erstmalige Lieferung, sowie der genaue Standort und die jeweiligen Austauschtermine je Liegenschaft sind vom AN mit dem RIM-Düsseldorf unverzüglich nach Auftragserteilung abzustimmen. 

I.4	Anforderungen an die Beschaffenheit der Hygienebehälter:
Anzubieten sind ausschließlich Behälter zur Bodenaufstellung in folgenden Behältergrößen: 

Standard 	ca.20-25 l (Abweichung max. ± 10%)
Jumbo (Behinderten-WC-Anlagen) ca. 40-45 l (Abweichung max. ± 10%)

Die fachgerechte Aufstellung erfolgt durch den AN. Hierbei sind die jeweiligen Besonderheiten vor Ort zu beachten und der genaue Liefertermin mit dem RIM abzustimmen. 

Bei jeder Aufstellung der Behälter sind diese frisch gereinigt und desinfiziert anzuliefern. 
Die Behältnisse verbleiben im Eigentum des AN. Dem AG entstehen – auch für Neuanschaffungen aufgrund von Verschleiß – keine Anschaffungskosten.

[bookmark: _Toc11137514]I.5	Flächenmehrungen-/minderungen
Im Verlauf des Vertrages können Liegenschaften hinzukommen oder wegfallen. Daneben kann sich auch der Leistungsumfang im Einzelfall ändern. Die Änderungen des Leistungsumfangs werden zum Bestandteil der vertraglich vereinbarten Leistung und werden dem AN durch den RIM unverzüglich mitgeteilt. Erhöhungen werden zu den vertraglich vereinbarten Konditionen geleistet. Der AN hat sich auf die Änderung des Leistungsumfangs innerhalb von 14 Tagen, spätestens jedoch zum übernächsten Austauschtermin einzustellen. Ersatzansprüche, die aus einer Verringerung des Leistungsumfangs resultieren, können seitens des AN nicht geltend gemacht werden.

[bookmark: _Toc11137515]I.6	E-Rechnung/Dokumentation/Rechnungslegung

Die öffentlichen Institutionen – damit auch die BA/der Auftraggeber – sind gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU dazu verpflichtet, Rechnungen zu Aufträgen elektronisch anzunehmen und medienbruchfrei verarbeiten zu können. In Deutschland sind gemäß der Verordnung über die elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen Auftragswesen des Bundes (E-Rechnungsverordnung – ERechV) alle Rechnungen betroffen, die nach Erfüllung öffentlicher Aufträge ausgestellt wurden und darüber hinaus gesetzliche Anforderungen erfüllen. Die von dem Auftragnehmer zwingend zu beachtenden und einzuhaltenden Einzelheiten zu den Voraussetzungen und dem Ablauf entnehmen Sie bitte der Anlage 2.0 zur Leistungsbeschreibung.
Die notwendigen Angaben zur Leitweg-ID und teamspezifischen Bestellnummer werden dem AN nach Zuschlagserteilung durch den fachlichen Ansprechpartner gesondert mitgeteilt.

Im Falle der Beteiligung von gemeinsamen Einrichtungen (gE) verbleibt es ungeachtet der vorstehenden Erläuterung bei der Möglichkeit der Rechnungen in Papierform und postalischen Versendung. 

Die Lieferung und der Austausch der Behälter sind durch Unterschrift einer vom RIM zu benennenden Ansprechperson je Liegenschaft zu bestätigen. 

Nachweise / Lieferscheine / Rechnungen müssen mind. enthalten:
- Datum des Nachweises / des Lieferscheines / der Rechnung
- Datum und Art der erbrachten Leistung
- Umfang und Ort der erbrachten Leistung
- ggf. weitere vom RIM geforderte Angaben

Weitere Einzelheiten der Rechnungslegung sind im Vertrag geregelt.  

[bookmark: _Toc11137516][bookmark: _Toc420151288][bookmark: _Toc438354674][bookmark: _Toc451140981][bookmark: _Toc531076827]l.7	Objektbesichtigungen
Es ist erforderlich, vor Erstellung und Abgabe des Angebotes die Örtlichkeiten der Leistungserbringung zu besichtigen. Spätere Einreden, aufgrund örtlicher Besonderheiten, sind nicht zulässig. Der Bieter bestätigt mit seiner Unterschrift im Angebotsschreiben (Vordruck D.0) dass er die Objekte kennt. Die Ansprechpartner zur Abstimmung der Objektbesichtigungstermine sind in der Anlage 3.0 zur LB aufgeführt.

[bookmark: _Toc11137517]I.8	Hausrecht des Auftraggebers (AG)
Es haben nur das Personal und die Aufsichtspersonen des AN zu den für die Leistungsausführung vorbestimmten Objekten Zutritt. Der AN stellt sicher, dass von seinem Personal keine betriebsfremden Personen ins Objekt mitgebracht werden.

[bookmark: _Toc11137518][bookmark: _Toc394917539][bookmark: _Toc397765669]I.8.1	Rauch- und Alkoholverbot
Das in den Räumlichkeiten des AG bestehende Rauch- und Alkoholverbot ist seitens des AN und seiner Mitarbeiter einzuhalten.

[bookmark: _Toc11137519]I.8.2	Personal des AN
Nach Erhalt des Auftragsschreibens teilt der AN dem RIM eine Kontaktperson mit, welche Hinweise, Mitteilungen, Reklamationen etc. entgegennehmen kann.

Der AN verpflichtet sich, für die Erbringung der beauftragten Leistung ausschließlich fachkundiges und zuverlässiges Personal einzusetzen, das den qualitätsgerechten Erfolg der Leistungserbringung sicherstellt. Das Personal des AN hat beim Einsatz in den Objekten des AG einheitliche Arbeitskleidung oder einen Lichtbildausweis öffentlich zu tragen, um als Beschäftigte des AN erkennbar zu sein. 

Es ist dem Personal und den Aufsichtspersonen des AN nicht gestattet, Einrichtungen im Objekt (z.B. Telefonanlagen) zu benutzen. Bei schuldhaften Zuwiderhandlungen darf der AN auf Verlangen des AG die betreffenden Personen nicht mehr in den Objekten des AG einsetzen.

[bookmark: _Toc11137520]I.8.3	Verschwiegenheitspflicht
Der AN und sein Personal sind Dritten gegenüber bezüglich aller ihnen bekannt werdenden Vorgänge zu absoluter Verschwiegenheit verpflichtet. Dem Personal des AN ist es untersagt, Einsicht in Schriftstücke, Akten und sonstige Unterlagen zu nehmen.

Auf Verlangen des AG hat der AN zuwiderhandelndes Personal von der weiteren Tätigkeit auszuschließen und durch geeignetes Personal zu ersetzen. Dadurch entstehende Kosten trägt der AN. Ungeeignetes Personal ist auf Verlangen des AG ohne Zusatzkosten auszutauschen.

I.8.4 	Unethisches Verhalten
Die BA ist als eine der größten Sozialbehörden Europas lebendiger Teil der freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland. Alle Mitglieder und Angehörigen der BA bekennen sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland. Dieses Bekenntnis setzt sich in allen Phasen der Beschaffung von Leistungen gegenüber sämtlichen Teilnehmenden am Wirtschaftsleben fort. Zu diesem Bekenntnis gehört insbesondere auch, dass die BA von ihren Leistungserbringenden (Auftragnehmern, künftig mit AN abgekürzt) ebenfalls das Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung erwartet. Die BA duldet insbesondere weder eine verfassungsfeindliche noch eine antisemitische Geisteshaltung.
Darüber hinaus setzt die BA beim AN und den von ihm eingesetzten Personal bzw. Einsatz-kräften zusätzlich ein für die Leistungserbringung erforderliches Maß an sozialer Kompetenz voraus, dass sich in den folgenden Anforderungen an ein ethisches Verhalten während sämtlicher Tätigkeiten bei der Leistungserbringung realisiert. Dies kommt auch in den Anforderungen der „Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)“ bzw. der Vorschriften, mit denen die Kernarbeitsnormen der ILO in nationales Recht umgesetzt worden sind, zum Ausdruck. 
Der AN und seine Einsatzkräfte haben jegliche verfassungsfeindliche Verhaltensweise zu unterlassen. Als Einsatzkraft gilt dabei jede natürliche Person, die als AN oder aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung zum AN, einem Subunternehmer oder einem weiteren Subunternehmer Leistungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag schuldet. 
Verfassungsfeindlich sind namentlich Verhaltensweisen, die ein Eintreten gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland, das Eintreten, das Unterstützen oder das geistige Teilen verfassungsfeindlicher Ziele sowie das Befürworten eines absoluten Alleinanspruchs einer Religion oder Weltanschauung oder eine antisemitische Geisteshaltung erkennen lassen. In gleichem Umfang unterlassen der AN und seine Einsatzkräfte ähnliche Verhaltensweisen. Ähnliche Verhaltensweisen sind namentlich Verhaltensweisen, die sich gegen die soziale und rechtliche Gleichheit nach dem Grundgesetz, namentlich dessen Art. 3, richten oder antipluralistische Ziele oder eine homogene und identitäre Sozialordnung befürworten.
Die Besorgnis eines Zuwiderhandelns oder das tatsächliche Zuwiderhandeln gegen das oben beschriebene Unterlassen kann zur Abmahnung des AN oder zum Austausch der betroffenen Einsatzkraft des AN führen. Bei Vorliegen erheblicher oder gravierender Gründe in Bezug auf einen Verstoß gegen die Anforderungen an ein ethisches Verhalten können dem AN und seinen Einsatzkräften weitere Rechtsfolgen drohen. Ein Grund ist dann erheblich, wenn er den Verdacht einer Ordnungswidrigkeit oder Straftat begründet. Ein Grund ist auch erheblich, wenn nach einer bereits abgemahnten Verhaltensweise eine andere Einsatzkraft des AN erstmalig die vorgenannte Besorgnis begründet. Ein Grund ist insbesondere gravierend, wenn er den Verdacht einer – auch nur versuchten – Straftat gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere gemäß §§ 84 ff., 130, 130a StGB, gegen Leib und Leben oder gegen die körperliche Unversehrtheit begründet. 
Sowohl der AN als auch die BA streben regelmäßig zunächst eine einvernehmliche Lösung im Rahmen von Abwicklungsmeetings, Lieferantengesprächen oder anderen Gesprächen auf Projekt- bzw. Fachebene an, sobald auch nur die Besorgnis der Zuwiderhandlung gegen die oben beschriebenen Maßstäbe an ein ethisches Verhalten aufkommt. Die Sanktionierung im Rahmen vertraglicher und gesetzlicher Bestimmungen bleibt jedoch in jedem Fall unbenommen.
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